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Notizen eines Altkatholiken
zum neuen romischen Katechismus

Wenn ein Altkatholik den neuen «Katechismus der katholischen Kir-
che» liest, so kann er beobachten, in welch grossem Mass sich die Be-
firchtungen der altkatholischen Viter iiber die Auswirkungen des
I. Vatikanums auch hier als berechtigt erweisen. Die Papstdogmen zei-
gen sich an zahllosen Stellen und scheinen in der «Hierarchie der
Wahrheiten» eine Schliisselposition einzunehmen.

Diese Beobachtung ist auch an Stellen zu machen, die liberal- ka-
tholische/altkatholische Positionen nicht mehr ablehnen, sondern ge-
radezu iibernehmen wie etwa diejenige iiber das Gewissen. Dieser Ab-
schnitt konnte fast von einem Bischof Reinkens stammen. Kein Wort
mehr davon, dass die Lehre von der Gewissensfreiheit ein «delira-
mentum» sei (Gregor XVI. 1832 in seiner Enzyklika «Mirari vos arbi-
tramur»), sie wird vielmehr bejaht. « Wenn er auf sein Gewissen hort,
kann der kluge Mensch die Stimme Gottes vernehmen, die darin
spricht» (1777), lesen wir und fragen uns hochstens, was das Wortlein
«klug» hier meint. Wie das Folgende zeigt, betrifft es nicht die Hohe
des Intelligenzquotienten, sondern will eine — etwas schulmeisterliche
— Ermunterung sein, das Gewissen ernst zu nehmen. Diese Ausfiihrun-
gen sind dann durchgehend iiberzeugend (d.i. mein Urteil, welches
nicht beansprucht, objektiv richtig zu sein, sondern nur, dem altkatho-
lischen Standpunkt zu entsprechen), und dies auch beim zweimaligen
Hinweis darauf, dass die Lehren der kirchlichen Autoritit zu beachten
seien. Und doch ist bei diesem Punkt etwas schief, dies niamlich, dass
die Kirche, die Gemeinschaft der Christen, nicht genannt ist; die Be-
merkung, dass wir bei der Gewissensbildung u.a. durch die Rat-
schlige anderer unterstiitzt werden, geniigt wohl kaum. Eigentlich
miissten die Konsequenzen gezogen werden, die sich aus dem Er-
wihnten aufdringen: Der Mensch — und natiirlich auch die andern
Menschen — vernimmt die Stimme Gottes in seinem Gewissen, d.h. in
ihm ist oberste Autoritdt. Das ist ja auch der Hintergrund fiir die
Lehre von der Gewissensfreiheit. Daraus miisste ein Wechselspiel von
Autorititen, von Mensch zu Mensch in der Gemeinschaft folgern, ein
Wechselspiel, das die kirchlichen Autoritdten miteinbezieht — es ist ja
nicht chaotisch, sondern kirchlich — das sich aber eventuell auch ge-
gen diese Autorititen richtet, die ja, wie z.B. die pipstliche Haltung
zur Gewissensfreiheit zeigt, einmal so und vielleicht einmal anders
lehren. Sie bieten keinen festen Halt im Sinne objektiver Sicherheit.
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Mit einem solchen Halt aber rechnet Nr.892, wo gefordert wird,
dass den Lehren des Papstes religioser Gehorsam des Willens und des
Verstandes zu leisten sei nicht nur bei Ex-cathedra-Definitionen, son-
dern auch da, wo er in Ausiibung seines ordentlichen Lehramtes eine
Lehre vorlegt, die zu einem besseren Verstindnis der Offenbarung in
Fragen des Glaubens und der Sitte fiihrt. Dieser Gehorsam unter-
scheide sich zwar von der Glaubenszustimmung, unterstiitze diese
aber. Dabei wird auch das Lehren der Bischofe genannt, doch ist das
insofern ohne grosse Bedeutung, als die Bischofe nur in Gemeinschaft
mit dem Papst, dieser aber auch ohne jene, etwas tun konnen (vgl. 882,
883 u.a.).

Wenn man an den altkatholischen Vorwurf denkt, in der rémisch-
katholischen Kirche werde zu oft faktisch nach dem Grundsatz «Der
Zweck heiligt die Mittel» gehandelt, so liest man nun mit Befriedi-
gung, dass dieser Grundsatz klar abgelehnt ist (1753, 1756, 1959,
1789). Ob nun diese eindeutige Ablehnung ganz richtig ist, fragt sich
dennoch. Bei der Darstellung der Gesellschaftsethik lesen wir: «Ohne
die Hilfe der Gnade sind die Menschen ausserstande, den schmalen
Pfad zu erkennen zwischen der Feigheit, die dem Bosen weicht, und
der Gewalt, die sich zwar einbildet, das Bose zu bekdmpfen, es aber in
Wirklichkeit verschlimmert» (1889). Praktisch heisst das eben doch,
dass Mittel eingesetzt werden miissen, die fragwiirdig sein konnen.
Mag sein, ist gemeint, dass dem von hochster, objektiver Warte aus ge-
sehen nicht so ist, faktisch wird es doch so sein. Aber wie sieht das
Problem nun nicht beim Text, sondern in der Wirklichkeit aus? Das
Beispiel des Verbotes der kiinstlichen Empfingnisverhiitung (2368,
2370) mag dies illustrieren. Nehmen wir an, dieses Verbot sei an sich
richtig nicht nur fiir eine moderne, desorientierte Gesellschaft, son-
dern es entspreche auch der Menschenwiirde der 3.-Welt-Volker. Nun
wird dieses Verbot von Millionen Armer beachtet — ein kurzer
Papstbesuch kann jahrelange gegenteilige Bemiihungen von Missiona-
ren vernichten. Dass die Wirkung dieses Gehorsams grauenhaft ist,
wird niemand leugnen kénnen. Nicht annehmbar erscheint mir die
Auskunft, die mir ein romisch-katholischer Theologe gegeben hat, es
miissten jene Leute eben alle pépstlichen Anweisungen beachten,
nicht bloss die eine. Dazu sind sie eben nicht fihig. Was zéhlt mehr:
die ideale Reinheit der Lehre oder das reale Ungliick der Menschen?

Da wire zur Gewissensfrage noch nachzutragen, dass zum Gewis-
sen auch gehort, dass die Wirkung einer Tat beachtet werden muss,
was (1780) zwar mitgemeint sein konnte, wenn es heisst: «Zum Gewis-
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sen gehoren die Wahrnehmung der Moralprinzipien, ihre Anwendung
durch eine Beurteilung der Griinde und Giiter unter den gegebenen
Umstdnden, und schliesslich das Urteil iiber die auszufiihrenden oder
bereits durchgefiithrten konkreten Handlungen.» Es ist aber nicht
deutlich, ob das auch heissen kann, eine an sich gute Handlung habe
eventuell zu unterbleiben und eine Lehre sei zu verschweigen.

Aus den Aussagen iiber die Kirche sei die iiber Unterschiede zu al-
len andern Religions- und Volksgruppen wie zu politischen und kultu-
rellen Gruppen zum Anlass genommen, selber Vergleiche anzustellen
zwischen der Lehre von der Kirche und der vom Staat, wie sie sich im
Katechismus finden.

Es zeigt sich zum Teil Gleichartiges, so z. B. dass da wie dort in der
Gemeinschaft der Menschen eine Ahnlichkeit zur innergéttlichen tri-
nitarischen Gemeinschaft gesehen wird (z.B. 877, 1878, 1890). Leider
ist dieser Ansatz nur sehr sporadisch und nicht durchgestaltet. Und
dann ist hier wie dort das Bild der Trinitiit schief, wobei auffillt, dass
das im weltlichen Bereich des Staates viel weniger der Fall ist und
dort das Bild der Gesellschaft viel leichter mit der Trinitétslehre zu
vergleichen ist als bei der Kirche. In der Kirche wird das Miteinander
der Apostel und dann der Bischofe als Widerschein und ein Zeugnis
der Gemeinschaft der gottlichen Personen gesehen, wobei dann dieser
Widerschein recht subordinatianisch aussieht, indem der Inhaber des
Petrusamtes alle vollig dominiert (877 ff.). Zum Staat finden wir zwar
lingere Ausfithrungen tiber die Autoritat (fast diinkt einen, es gehe um
eine natiirliche Anlage der Gesellschaft auf das Papsttum hin), aber
dann plotzlich Aussagen, die einer volligen Gleichberechtigung aller
gleichkommen. Wiithrend in der Kirche der Papst uneingeschriankt alle
kirchlichen Rechte hat, gibt es im Staat einmal das Subsidiarititsprin-
zip, welches Kompetenzen von untergeordneten Gesellschaften nicht
verletzen darf und Grenzen fiir das Eingreifen des Staates zieht
(1883 ff.), und dann verweist zwar die Autoritit als solche auf eine von
Gott vorgebildete Ordnung, doch es muss die Bestimmung der Regie-
rungsform und die Auswahl der Regierenden dem freien Willen der
Staatsbiirger iiberlassen bleiben (1901). Das ist ein Grundsatz, der fiir
die Kirche nicht gilt, auch wenn er nicht explizit geleugnet wird. Es
wird ja auch nicht gesagt, dass die Bischofe von der Kirche zu wiihlen
wiren (was allerdings irgendwie beim Bischof von Basel, dem von
Rom und einigen unierten doch geschieht, was der Katechismus na-
tirlich nicht erwihnt).

Es ist aber doch ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn der Staat «trini-
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tarischer» gesehen wird als die Kirche, sind doch die Uberlegungen
zum Staat jiingerer Art.

Die Kirche ist nun einmal als straff strukturierte gesehen und nicht
altkirchlich als die, welche iiberall da ist, wo in der Gemeinschaft mit
dem Bischof Eucharistie gefeiert wird. Aber dennoch kann man An-
deutungen in dieser Richtung finden (z. B. 832).

«Der Papst, der Bischof von Rom und Nachfolger des hl. Petrus...»
(882), «Da der Papst mit dem Petrusdienst in der Kirche betraut ist, ist
er an jeder Eucharistiefeier beteiligt, in der er als Zeichen und Diener
der Einheit der Gesamtkirche genannt wird» (1369). Es war wohl
bloss altkatholische Neugier, wenn ich im Katechismus — erfolglos —
nach einer Begriindung dafiir suchte, dass der Papst der Nachfolger
des Petrus sei. Eine gewisse Antwort hat dafiir die internationale alt-
katholische Theologentagung von 1969 gegeben (s. IKZ 1969, 4. Heft):
«...5. Ohne den Bereich dogmatischer Folgerungen zu beriihren, kann
festgestellt werden, dass die Funktion, die Rom in der Geschichte der
Kirche zuwuchs, im Zeichen der Aufnahme dieses Auftrags (d.i. des
Petrusdienstes, dem vor allem das Ergreifen von Initiativen zukomme)
stand. Diese Feststellung behilt ihre Bedeutung fiir die ganze Ge-
schichte des romischen Primats, wenn auch oft stark verdunkelt.» Ein
Jahr danach hat die Internationale Altkatholische Bischofskonferenz
sich zum Primat in der Kirche gedussert (IKZ 1970, 2. Heft) und dabei
ebenfalls von einem geschichtlichen Prozess gesprochen. Wie etwas,
das in der romisch-katholischen Kirche in der Hierarchie der Wahr-
heiten vielleicht nicht oben, aber doch in einer Schliisselstellung steht,
einfach behauptet und nicht dargelegt wird, ist schwer verstdndlich.

Das Kirchenbild des Katechismus ist ein Bild der hierarchischen
Ordnung. Oben sind die Macht- und Schliisselstellungen. Das zeigt
sich z. B. auch im kurzen, aber schonen Abschnitt iiber die Charismen
da, wo es um deren Priifung geht. Diese Priifung obliegt in besonderer
Weise den Hirten (801), von der Priifung durch die Kirche wird nichts
gesagt. (In 1.Joh. 4,1 z. B. aber fehlt die Erwdhnung der Hirten, da ha-
ben einfach die Christen, da hat die Kirche zu priifen, dhnlich 1. Kor.
14,29).

Dass das Kirchenvolk dem, was oben gesagt wird, einfach zu glau-
ben hat, zeigt sich an vielen Stellen, so etwa bei der Frage der Re-
inkarnation — gewiss kein romisch-katholisch-altkatholisches Kontro-
versthema, aber doch in der heutigen Zeit von vitalem pastoralem In-
teresse. Es erstaunt schon, wenn ein heutiger Katechismus von diesem
Umfang (die deutsche Ausgabe zdhlt ca. 800 Seiten) zu diesem Thema
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bloss schreibt: «Es ist dem Menschen bestimmt, ein einziges Mal zu
sterben (Hebr. 9,27). Nach dem Tod gibt es keine «Reinkarnation»»
(1013). Der einfache Glaubige hat das also blind zu glauben, ohne ei-
nen andern als den fundamentalistischen Hinweis zu erhalten, der erst
noch schief ist, da die Hebrderbriefstelle die Einmaligkeit des Todes
nicht behauptet, sondern voraussetzt. Wie soll man denn die Phino-
mene verstehen, welche etwa als Beweise oder doch Hinweise fiir und
auf die Reinkarnation berichtet oder selber erfahren werden? Kiirz-
lich hat mir ein Reinkarnationstherapeut wesentlich mehr Eindruck
gemacht, der mir sagte, er frage sich in letzter Zeit, ob die Theorie der
Reinkarnation nicht eine falsche Deutung solcher Phinomene sei und
ob man sich nicht zuerst Gedanken iiber unsern Zeitbegriff des Nach-
einander machen sollte. Vielleicht gébe es auch eine Art hoherer
Gleichzeitigkeit.

Ja, die Bewegung ist eine aktive von oben nach unten, vom Papst
tiber die Bischofe und Priester zu den Laien. Von unten her darf man
entgegennehmen und gehorchen. Immer wieder gibt es Ansitze fiir
anderes, fiir ein trinitarisches synodales Kirchenbild, aber nie werden
diese Ansitze weiter durchgefiihrt.

Trotzdem ist der Katechismus, wie schon angedeutet, reich an scho-
nen Stellen, auch an solchen, die dieses «von oben nach unten» iiber-
steigen, wie etwa diese, wo die Kirche nicht als das straffe hierarchi-
sche System beschrieben wird, sondern als die Braut Christi, als das
Mysterium der Vereinigung der Menschen mit Gott. Da wird gesagt,
dass der Sinn der hierarchischen Struktur ganz fiir die Heiligkeit der
Glieder bestimmt sei. Und diese Heiligkeit wird nun gemessen (nicht
etwa am Grad der Einordnung in das hierarchische System, sondern)
an dem tiefen Geheimnis, in dem die Braut in ihrer Hingabe der Liebe
die Hingabe des Briutigams erwidert. Als die Braut ohne Flecken und
Falten (Eph. 5,27) geht Maria uns allen auf dem Weg der Heiligkeit,
die das Mysterium der Kirche ausmacht, voran. In diesem Sinn geht
die marianische Dimension der Kirche der Petrusdimension voraus
(773). Solches ist gerade fiir Altkatholiken bedenkenswert, sei es als
Trost, dass Rom doch nicht so «petrinisch» sei, sei es als Ansporn (na-
tiirlich nicht fiir die polnischen Altkatholiken), wieder etwas mehr
sich auf das «Marianische» zu besinnen.

Bedenkenswert ist die «marianische Dimension» auch im Hinblick
auf die fiir die altkatholischen Kirchen aktuelle Frage der Moglichkeit
der Ordination von Frauen zum Priesteramt. Direkt bietet der Kate-
chismus leider wenig Hilfreiches zu dieser Frage. Es heisst einfach,
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Christus habe ja nur Médnner gewdhlt zur Bildung des Kreises der
zwolf Apostel, und gleicherweise handelten die Apostel bei der Wahl
von Mitarbeitern, die ihnen in ihrer Aufgabe nachfolgen sollten
(1577). Indem nur dieses Argument gegen die Frauenordination ge-
nannt ist, wird eigentlich die Gegenposition gestirkt. Ich frage mich,
weshalb man nicht mehr dazu findet. Ob es vielleicht Uneinigkeit in
der Beurteilung der Argumente durch die Verfasser war? Viele Koche
verderben den Brei. Aber alles hat zwei Seiten. Die Tatsache, dass es
nicht einfach ein romischer Koch war, erklirt einerseits die grossen
Niveauunterschiede des Katechismus, ist aber andrerseits doch positiv
hervorzuheben als Bemithung um einen synodalen Prozess. Und wenn
in diesem Prozess Pannen widerfahren sind, so ist das verstidndlich,
wenn man daran denkt, dass sich die Altkatholiken schon viel ldanger
um Synodales bemiihen und es auch noch nicht kénnen.

Aber zuriick zum Thema Mann und Frau im Priesteramt: Wenn der
Katechismus auch direkt nur das Erwidhnte zu dieser Frage sagt, so
findet man andernorts doch erwidgenswerte Aussagen dazu, bloss dass
sie nicht als solche gekennzeichnet sind. Es geht bei unserer Frage um
das Mann- und Frausein des Menschen. Was ist der Sinn dessen, dass
Gott den Menschen nicht einfach als Menschen, sondern als Mann
und Frau erschaffen hat? Es geht also zuerst um dieselbe Frage, wel-
che sich auch bei der Ehe und beim jungfrdaulichen Stand stellt. Man
hat demnach bei den entsprechenden Abschnitten nachzusehen. Und
da finden wir die grosse Linie von der Schopfung iiber die Heilsge-
schichte hin zur eschatologischen Vision der «Hochzeit des Lammes»
(1602). Der Sinn der Ehe ist also von ewiger Art. Er fithrt hin zur gros-
sen «Ehe» Christi mit der Kirche (1612, 1616). «Das ganze christliche
Leben trigt die Handschrift der brautlichen Liebe Christi und der Kir-
che. Schon die Taufe, der Eintritt in das Volk Gottes, ist ein brautli-
ches Mysterium, sie ist sozusagen das <Hochzeitsbad>, das dem Hoch-
zeitsmahl, der Eucharistie vorausgeht...» (1617). Was die Jungfriu-
lichkeit um des Himmelreiches willen betrifft, iiber die gleich an-
schliessend an den Abschnitt iiber die Ehe gehandelt wird, so ist sie
u.a. gesehen als Vorwegnahme des erwidhnten Zieles der Ehe. «Die
Hochschidtzung der Jungfraulichkeit um des Himmelreiches willen
und der christliche Sinn der Ehe lassen sich nicht voneinander tren-
nen; sie fordern einander» (1620).

Nach diesem Abschnitt folgt der iiber die Trauung, zu dem bloss
angemerkt sei, dass zur Frage, wer Spender des Sakramentes sei, ohne
theologische Reflexion nur angegeben wird, man halte in der lateini-
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schen Kirche allgemein die Brautleute dafiir, wogegen es nach den
ostlichen Liturgien Priester und Bischof seien (1623). Es fehlt ein Hin-
weis auf die westliche vorscholastische Tradition sowie darauf, dass
sich diese auch im Westen noch lange gehalten hat und iiber Frank-
reich und Holland heute noch von der altkatholischen Kirche vertre-
ten wird.

Unterschiede zur ostlichen Theologie werden auch sonst etwa er-
wiahnt, was Okumenisch hilfreich ist. Relativ ausfiihrlich geschieht
dies bei der Firmung, da auch gezeigt wird, dass die orthodoxe Kirche
dem altchristlichen Brauch niher geblieben ist. Etwas verworren sind
die Angaben iiber den westlichen Brauch der Trennung von Taufe
und Firmung, da die Firmung dem Bischof vorbehalten bleibe. Das ist
der historische Grund des Auseinanderreissens der Initiation, doch
diirfte wohl weithin heute die Mehrzahl der Firmungen im Westen
von Priestern gespendet werden, wodurch der Sinn der Firmung noch
mehr verunkldrt wird. Da kann man sich nicht wundern, wenn (leider
auch bei Altkatholiken) nach einer neuen Form und Sinngebung der
Firmung gerufen wird, welche mit dem eigentlichen Sinn des Sakra-
ments nichts mehr zu tun haben.

Mit gespannter Erwartung liest man, was bei der Filioquefrage an
west-Ostlichen Unterschieden erwdhnt wird. Es ist enttduschend we-
nig. Der Sinn der Frage wird nicht merkbar. Wir finden vage «diplo-
matische» Formulierungen. Das ist gewiss bedauerlich. Die Frage ist
wohl fiir Rom noch zu heiss.

Angesichts des Niederganges der schonen Kunst in Ost und West,
in Kirche und Welt, ist das Bekenntnis zur Schdnheit, das der Kate-
chismus ablegt, beeindruckend. Mag uns heute die Kraft zu giiltiger
Schonheit auch weithin mangeln, wir wissen irgendwie doch, dass
«die unsichtbare, iiber alles erhabene Schonheit der Wahrheit und
Liebe, die in Christus erschienen ist, der Abglanz von Gottes Herrlich-
keit und ... Abbild seines Wesens (Hebr. [ 3) ist» (2502).

Wettingen Peter Amiet

239



	Notizen eines Altkatholiken zum neuen römischen Katechismus

